
Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
 
 

Einladung 
 
Ich lade Sie zu einer Sitzung des Rates am Dienstag, dem 13.05.2014, um 17:00 Uhr ein. 
Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß 1 statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 
1 Fragestunde für Einwohner    

2 Änderung des Stellenplanes 2014 FB I/2207/2014 

3 8. Nachtrag zur Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von 

Übergangsheimen in der Stadt Hückeswagen als nichtrechtsfähige 

Anstalten des öffentlichen Rechts vom 19.12.1989 

FB II/2205/2014 

4 25. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung der Übergangsheime 

FB II/2204/2014 

5 Antrag der CDU-Fraktion 27.03.2014 - Prüfauftrag zur belastbaren 

Kostenermittlung für die Erhaltung der Überfahrbarkeit der Brücke 

Mühlenstraße/Brückenstraße als Investitionsvorhaben 

FB III/2198/2014 

6 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Stellenfreigabe zur Besetzung einer Vollzeitstelle für eine/n Schul-

hausmeister/in 

FB I/2208/2014 

2 Mitteilungen und Anfragen    

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_______________________ 
Dietmar Persian  
Bürgermeister 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service 
Sachbearbeiter/in: Norbert Pätzold 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.04.2014 
Vorlage FB I/2207/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Änderung des Stellenplanes 2014 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat beschließt im Stellenplan für das Jahr 2014 im Produktbereich 11 – Innere Verwal-
tung – unter der Kostenstelle 100550 – Regionales Gebäudemanagement (RGM) Wipper-
fürth – eine neue Vollzeitstelle für eine/n Schulhausmeister/in mit der Wertigkeit nach Ent-
geltgruppe 5 TVöD einzurichten. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 13.05.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
Für die gemeinsame Betreuung der Alice-Salomon-Schule und der Kath. Grundschule St. 
Nikolaus in Wipperfürth muss ein/e neue/r Schulhausmeister/in eingestellt werden, da der 
bisherige Stelleninhaber leider verstorben ist. 
 
Die Verpflichtung zur Nachbesetzung durch die Schloss-Stadt Hückeswagen ergibt sich aus 
dem Personalgestellungsvertrag vom 29.10.2010. 
 
Die Stelle ist unverzichtbar, da die Erledigung der Schulhausmeistertätigkeiten an den beiden 
Schulgebäuden nicht auf andere Art und Weise sichergestellt werden kann. Aus Sicht der 
Verwaltung ist es daher zwingend erforderlich, dass die Stelle so schnell wie möglich mit 
einem/einer geeigneten Nachfolger/in neu besetzt wird. 
 
Um hier die Voraussetzung für eine stellenplankonforme Einstellung zu schaffen, muss im 
Stellenplan 2014 im Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – unter der Kostenstelle 100550 
– Regionales Gebäudemanagement (RGM) Wipperfürth – eine entsprechende Vollzeitstelle 
mit einer Wertigkeit nach Entgeltgruppe 5 TVöD neu eingerichtet werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Personalkostenverrechnung erfolgt auf Grundlage der KGSt-Werte nach den Regelungen  
in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. 

Ö  2
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Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB I RGM  
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Norbert Pätzold 
 
 
 

3/32



Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich II - Leistungs- und Ordnungsverwaltung 
Sachbearbeiter/in: Jens Schimmel 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 10.04.2014 
Vorlage FB II/2205/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
8. Nachtrag zur Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von 
Übergangsheimen in der Stadt Hückeswagen als nichtrechtsfähige Anstalten 
des öffentlichen Rechts vom 19.12.1989 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat beschließt den 8. Nachtrag zur Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von 
Übergangsheimen in der Stadt Hückeswagen als nichtrechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts vom 19.12.1989. 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 13.05.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund des außer Kraft treten des Landesaufnahmegesetzes und das in Kraft treten des Ge-
setzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW (Integ-
rationsgesetz) ist ein 8. Nachtrag zur Satzung erforderlich. Hierbei wird in § 1 Abs. 1 a und in 
Abs. 3 Nr. 1 der Begriff Landesaufnahmegesetz durch den Begriff Integrationsgesetz ersetzt. 
 
Der 8. Nachtrag lautet: 

 
Artikel I 

 
§ 1 wird wie folgt geändert 

 
 

1. 
 

Absatz 1 a) erhält folgende neue Fassung: 
 

Übergangsheime zur vorübergehenden Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und 
Zuwanderern im Sinne des Integrationsgesetzes, die in die Bundesrepublik Deutschland 
überwechseln und der Stadt zur Aufnahme und Unterbringung durch die Einweisungsbe-
hörden zugewiesen sind. 

Ö  3
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Absatz 3 Nr. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

Übergangsheime für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Zuwanderern 
im Sinne des Integrationsgesetzes und für die vorübergehende Unterbringung von auslän-
dischen Flüchtlingen im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sind derzeit die 
Häuser: 

 
Scheideweg 42a  

 
2. 

 
§ 7 Abs. 4 entfällt. 

 
 

 
                                                          Artikel II 
 
Dieser 8. Nachtrag tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine Auswirkungen. 
 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Jens Schimmel 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich II - Leistungs- und Ordnungsverwaltung 
Sachbearbeiter/in: Jens Schimmel 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 08.04.2014 
Vorlage FB II/2204/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
25. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Übergangsheime 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat beschließt den 25. Nachtrag für die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Übergangsheime der Stadt Hückeswagen zur vorläufigen Unterbringung von 
Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen vom 26.03.1992. 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 13.05.2014 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund der Änderung der Kapital- und Bewirtschaftungskosten, der Betriebskosten und der 
Änderung der maximalen Belegungszahl im Übergangsheim durch allgemeine Vorgaben über 
die Mindestgröße des zur Verfügung zustellenden Wohnraumes pro Person auf 36 Plätze sind 
die Grundgebühren für das Übergangsheim neu zu berechnen. Weiterhin sind aufgrund des 
außer Kraft treten des Landesaufnahmegesetzes und des in Kraft treten des Gesetzes zur För-
derung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW (Integrationsgesetz) 
sind Präambel, § 1 und § 7 der Satzung zu ändern. 
 
Die Gebührensatzung ist durch einen 25. Nachtrag zu ändern. 
 
Der neue Gebührensatz (gemäß Gebührenbedarfsberechnung nach Anlage 1) beträgt ab 
01.08.2014 im Übergangsheim: 
 
                                                       neu                       alt 
 
Scheideweg 42a                            7,69 €/qm             7,77 €/qm. 
 
 
 
 
 

Ö  4
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Synoptische Übersicht durch Änderung der gesetzlichen Grundlagen:  
 
Präambel: 
 
bisher: neu 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.08.1984 (GV NW S. 475/SGV NW 2023, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.1991 (GV NW S. 222), der §§ 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land NW (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW 
S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.05.1991 (GV NW S. 222), des 
§ 5 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 
27.03.1984 (GV NW S. 214), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.01.1991 (GV NW S. 
13) und der § 5, 6 und 9 des Landesaufnah-
megesetzes vom 21.03.1972 (GV NW 1972 
S. 61/SGV NW 24), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. März 1990 (GV NW S. 208) 
in Verbindung mit der Satzung über die Er-
richtung und Unterhalt von Übergangsheimen 
in der Stadt Hückeswagen als nicht rechtsfä-
hige Anstalten des öffentlichen Rechts vom 
15.12.1989 hat der Rat der Stadt Hückeswa-
gen in seiner Sitzung am 26.03.1992 folgende 
Satzung beschlossen: 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.08.1984 (GV NW S. 475/SGV NW 2023, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.1991 (GV NW S. 222), der §§ 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land NW (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW 
S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.05.1991 (GV NW S. 222), des 
§ 5 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 
27.03.1984 (GV NW S. 214), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.01.1991 (GV NW S. 
13) und des Gesetzes zur Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration 
in Nordrhein –Westfalen vom 14.02.2012 
(Integrationsgesetz) in Verbindung mit der 
Satzung über die Errichtung und Unterhalt 
von Übergangsheimen in der Stadt Hückes-
wagen als nicht rechtsfähige Anstalten des 
öffentlichen Rechts vom 15.12.1989 hat der 
Rat der Stadt Hückeswagen in seiner Sitzung 
am 26.03.1992 folgende Satzung beschlos-
sen: 

 
 
§ 1 
 
bisher neu 
 
(1) Die Stadt Hückeswagen errichtet und un-
terhält Übergangsheime zur vorläufigen und 
vorübergehenden Unterbringung von 
1. Aussiedlern, Flüchtlingen und Zuwande-
rern (§ 2 Landesaufnahmegesetzes), 
2. ausländischen Flüchtlingen (§ 2 Flücht-
lingsaufnahmegesetzes). 
(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der 
Stadt Hückeswagen und den Benutzern ist 
öffentlich rechtlich. 

 
(1) Die Stadt Hückeswagen errichtet und un-
terhält Übergangsheime zur vorläufigen und 
vorübergehenden Unterbringung von 
1. Aussiedlern, Flüchtlingen und Zuwande-
rern (§ 4 Integrationsgesetzes), 
2. ausländischen Flüchtlingen (§ 2 Flücht-
lingsaufnahmegesetzes). 
(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der 
Stadt Hückeswagen und den Benutzern ist 
öffentlich rechtlich. 
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Der 25. Nachtrag lautet: 
 
 
 
 
     Artikel I 
 
Die Präambel wird wie folgt geändert: 
 
Der Text: 
 
„der § 5,6 und 9 des Landesaufnahmegesetzes vom 21.03.1972 (GV NW 1972 S.61/SGV 
NW24), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.März 1990(GV NW S.208)“  
 
wird ersetzt durch: 
 
„des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein –
Westfalen vom 14.02.2012 (Integrationsgesetz)“ 
 
 
                        § 1 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende neue Fassung 
 
Die Stadt Hückeswagen errichtet und unterhält Übergangsheime zur vorläufigen und  
vorübergehenden Unterbringung von 
 
1. Aussiedlern, Flüchtlingen und Zuwanderern (§ 4 Integrationsgesetzes), 
 
 
 
 
                        § 4 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
Die Gebührensätze betragen je Quadratmeter und Monat in den von der Bezirksregierung 
anerkannten Übergangsheimen: 
 
         1. bei ausschließlicher Nutzung zur Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen 
             und Zuwanderern und zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen 
 
             Grundgebühr in den Übergangsheimen 
 
             Scheideweg 42a                   7,69 €/qm. 
 
 
                         In § 7 entfällt Abs. 2 
 
                                                          Artikel II 
 
Dieser 25. Nachtrag tritt am 01.08.2014 in Kraft. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Änderung der Gebühren werden die Kosten des Übergangsheimes gedeckt. 
 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB II   
Kenntnis 
genommen    

 
 
  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Jens Schimmel 
 
Anlagen: 
 
1 Gebührenbedarfsberechnung 
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Hückeswagen, den 08.04.2014

22.

Scheideweg 42 a Hückeswagen

16.104,08 €

1.141,65 €

2.234,80 €

9.892,67 €

3.449,98 €

4.130,37 €

36.953,55 €

II. Gebührenbedarfsberechnung:

a)

Aufwendungen 36.953,55 €

Wohnfläche 400,23 qm

Monate 12

7,69 € /qm

b)

11,12 qm    x 7,69 €   =

85,51 €

c)

Verbrauchskosten 24.689,22 €

Personen 25

Monate 12

82,30 €

85,51 €

plus 82,30 €

Gesamtgebühr 167,81 €

Grundgebühr je qm/Monat

Grundgebühr je Person

Wohnfläche/Person x Gebührensatz

III: Festsetzung der Gesamtgebühr

Grundgebühr pro Person

Verbrauchskosten je Person

Verbrauchskosten

Verbrauchskosten : Personenzahl : Monate = 

Verbrauchskosten je Person und Monat

Verbrauchskosten je Person

Aufwendungen : Wohnfläche : Monate = Grundgebühr je qm/Monat

dem Runderlass des Ministers für Arbeit und Soziales aufzustellen.

I. Kostenzusammenstellung:

Aufwendungen (ohne Verbrauchskosten)

Kapitalkosten 

1. Abschreibung

2. Verwaltungskosten

3. Betriebskosten

4. a Instandhaltungskosten

4. b Schönheitsreparaturen

Aufwendungen insgesamt

Grundgebühr für die Inanspruchnahme des Übergangsheimes

ist nach der II. Berechnungsverordnung - II. BV - in Verbindung mit 

Anlage 1

Gebührenbedarfsberechnung für die öffentliche Einrichtung  

Übergangsheim

Vorbemerkung:

Die Gebührenbedarfsberechnung- bzw. Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Ö  4
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Schloss-Stadt Hückeswagen 
Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 
Sachbearbeiter: Torsten Kemper 
 
 

Vorlage 
 

Datum: 28.03.2014 
Vorlage FB III/2198/2014 

 
TOP 
 

Betreff 
Antrag der CDU-Fraktion 27.03.2014 - Prüfauftrag zur belastbaren 
Kostenermittlung für die Erhaltung der Überfahrbarkeit der Brücke 
Mühlenstraße/Brückenstraße als Investitionsvorhaben 
 

Beschlussentwurf: 
Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen entscheidet über den Antrag der CDU-Fraktion, der 
den nachfolgenden Wortlaut hat: 
Die Verwaltung prüft belastbar die Kosten für die Erhaltung der Überfahrbarkeit der 
Brücke. Es ist anzustreben, die Maßnahme als Investitionsvorhaben durchzuführen. 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat 13.05.2014 öffentlich 
 
Sachverhalt: 
 
Zur Begründung wird auf den beiliegenden Antrag der CDU-Fraktion vom 27.03.2014 ver-
wiesen. 
 
Aufgrund des Umfanges wird in der Papiereinladung nur die erste Seite der Unterschriftenlis-
te beigefügt. Die komplette Unterschriftenliste ist in der digitalen Einladung enthalten. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
bleiben abzuwarten. 
 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

FB    
Kenntnis 
genommen    

  ___________________   __________________  
 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 
Anlagen: 
 
Antrag der CDU-Fraktion vom 27.03.2014 
Unterschriftenliste (in Papiereinladung nur Auszug) 

Ö  5
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Stadtratsfraktion CDU 

CDU-Fraktion - 42490 Hückeswagen 
Eraktjoosyorsitzender 

Herrn 
Schloss-Stadt Hückes':lagen 

Christian Schütte 
Jung-Stilling-Straße 70 
42499 Hückeswagen Bürgermeister Dietmar Persian 

Auf'm Schloss 1 

42499 Hückeswagen 

Antrag der CDU-Fraktion 

y 
Tel.: 02t92 93 26 46 
Fax: 02t92 93 26 47 
E-Mail: chrs@jss7Qde 

27. März 2014 

Prüfauftrag zur belastbaren Kostenermittlung für die Erhaltung der Oberfahrbarkeit der 
Brücke MühlenstraßelBrückenstraße als Investitionsvorhaben 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Persian, 

es gibt ein großes Bürgerinteresse, die Verbindung zwischen Mühlenstraße und Brückenstraße 
als befahrbare Brücke zu erhalten. Dieses Interesse wird deutlich durch mehr als 200 Unter
schriften, die uns übergeben wurden. Wir fügen die Unterschriftenlisten diesem Antrag im Origi
nal bei. Daher stellt die CDU-Fraktion hiermit folgenden Antrag: 

Die Verwaltung prüft belastbar die Kosten für die Erhaltung der Oberfahrbarkeit der 
Brücke_ Es ist anzustreben, die Maßnahme als Investitionsvorhaben durchzuführen_ 

Begründung: 

- Ohne eine befahrbare Verbindung zwischen Brückenstraße und Mühlenstraße gibt es nur noch 
eine Zufahrt in diesen doch verhältnismäßig großen Stadtteil. 

- Erhöhte Sicherheit durch den Erhalt der Zufahrt auch für Rettungsfahrzeuge 
- Eine Belastungserhöhung umliegender Straßen wird vermieden 

Weitere Begründung kann mündlich in der Sitzung gegeben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Comelia Päper 
Fraktionsgeschäftsführerin 
CDU Fraktion 

Postfach 100109 
42490 Hückeswagen Internet: www.cdu-hueckeswagen.de 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Radevonnwald-Hückeswagen 
Konto-Nr.: 34104 315 (BI.Z 340 513 50) 

Ö  5
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Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 
bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen 
unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 

Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und ist viel genutzt -
nicht nur durch Fußgänger sonder auch durch PKW ' s. 

Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 
Ausweichmöglichkeit/ Rettungsweg/ Fluchtweg. 
Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten 
und den zwei Schulen genutzt. 

Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen das die 
Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

Name Straße Unterschrift Datum 

(JJi )( u (), a 0J 1C, 
0- Cf:t-( I'<. tue! 0 A 

CIS )~ 

7Ia.. 0;; .07 .. /y 

'~o." "''''''' o\.e" \\e o\er- ~ l x u,. Qae') ft- v&~H<::: 1 . 1 .--<tt 
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Name 

i ~ . 

Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 
bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen 
unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 

Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und ist viel genutzt -
nicht nur durch Fußgänger sonder auch durch PKW ' s. 

Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 
Ausweichmöglichkeit/ Rettungsweg/ Fluchtweg. 
Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten 
und den zwei Schu len genutzt. 

Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffef\ daSl'die 
Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

Straße 

, 

Unterschrift 

1/ (K-. "'-. Y '-... 

y ~I 

Datum 

'3 "l.. 2 (;vUI 

5 "a . Zu) <.!.. 
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Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 
bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen, 
unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 
Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes! Pixwaag und ist viel genutzt -
nicht nur durch Fußgänger, sonder auch durch PKW ' s. 
Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 
Ausweichmöglichkeit! Rettungsweg! Fluchtweg. 
Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten 
und den zwei Schulen genutzt. 

Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen, da$die 
Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

Name Straße Unterschrift Datum ' 

i;--y I?J~ l!eim-Ich B Y' IA ck r'n j !:v. I; ;)I~ / . . VVY.I {,', J . i. ( If t.; 

E!\!l/ST E//SQl-eßJ It 1/ !PJ././) cf- 6' 3 Zolll 

-iO-~(o. [') i'1/cr I Sr~~c r e/lsly rJ 7 J0J ( v{,o/ (;6. 07;. 2o./y 

/' h rr '.r rfo- .,. 1) I' ..: t /7(/1/1 J" cl f • /! /JflJLJ ' L ' 11 / 06, (I .s . I t,< 

.:J);~ 117 r j~~ 'b /.I! 0 v( 

J/I/"- ,y'" / /v V\.,/ 

!( 

ß~a LUt!t%; - {/f«/fl f( J G /t(~r -~t/fZ j., 3. ''7 '1 
(;JOt/U GA'-/ t,/ei1 /'c C 0 " 7,3 . //4 (I W. LJ..bYfA c/\ 

.J J 
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Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

-" , Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 
; bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen, 

"" 
"" unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 

" , 
.-' Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und ist viel genutzt -

'. 'I nicht nur durch Fußgänger,sonder auch durch PKW' s. : 
." , Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 

':,,: " 

" 
Ausweichmöglichkeit/ Rettungsweg/ Fluchtweg. 

'''' Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten -(. , und den zwei "Schulen genutzt. 

, 
Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen, das-die ; 

Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

" "" .. .. . , 
" . .' " .. 

Name Straße " Unterschrift Datum 
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Unterschriften liste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 
bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen, 
unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 
Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und Ist viel genutzt -
nicht nur durch FUßgänger. sonder auch durch PKW ' s. 
Auch zu den Zelten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 
Auswelchmöglichkeit/ Rettungsweg/ Fluchtweg. 
Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den WOhngebieten 
und den zwei 'Schulen genutzt. 

Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen, da~die 
Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

. fl e!. si, · 
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Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 
bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen, 

. , .: .. unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 

Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und ist viel genutzt -

, nicht nur durch Fußgänger, sonder auch durch PKW' s. 
- Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 

" 

Ausweichmöglichkeit/ Rettungsweg/ Fluchtweg. 
, 

Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten , . und den zwei Schulen genutzt . .. 
Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen, dasdie 

" Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

. '." .. 

'straße Unterschrift Datum 

.f , ] , ·1r-

b,S , / Y 
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Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

,. 
;; Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 

.. .. , bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen, 
, , unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern. 

;,' 

.. , . 
Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und ist viel genutzt -" 

.. . . .... ' nicht nur durch Fußgänger, sonder auch durch PKW' s, - ... 
.. , ",; Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger 'Firmen ist es eine gute 

. ' Ausweichmöglichkeit! Rettungsweg/ Fluchtweg, .. : 
. ; Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten 

.. '. 
. 

und den zwei Schulen genutzt. -
Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen, da~die 
Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

. .. " ' . 
. .,; . 

". .' 

'N~me ' .... .. stri\ße '. Un~erschrift Datum / 
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Unterschriftenliste für den Erhalt der Brücke für die Pkw Nutzung 

., 
Da die Brücke an der Brückenstraße saniert werden muss und es im Gespräch ist, diese abzureißen und nicht mehr neu zu 

" 
, 

bauen oder nur noch für einen Fußgängerübergang zu bauen, sehen wir (die Bürger von Hückeswagen) uns gezwungen, 
.' .. , unsere politische Führung zum Handeln aufzufordern . 

Diese Brücke bietet die einzige Ausweichmöglichkeit für die Anwohner des Wuppergebietes/ Pixwaag und ist viel genutzt -
nicht nur durch Fußgänger, sonder auch durch PKW ' s. 

- ., , Auch zu den Zeiten der Bauarbeiten am Kreisel oder für die geplanten Maßnahmen ortsansässiger Firmen ist es eine gute 
. ' Ausweichmöglichkeit/ Rettungsweg/ Fluchtweg . 

Die jetzige Brücke existiert seit nun mehr 134 Jahren und wurde schon immer als Verbindung zwischen den Wohngebieten 
.. und den zwei 'Schulen genutzt. 

Wir möchten uns hiermit ausdrücklich für den Erhalt der Brücke für den PKW Fahrbetrieb aussprechen und hoffen, da$die 
. Stadt das Begehren der Bürger in Ihrer Planung berücksichtigt. 

Name ,Straße Ul)terschrift "Datum 
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Name Straße . Datum 
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Name Straße Unterschrift Datum 
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Name Straße Unterschrift Datum 
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Name Straße Unterschrift Datum 
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